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Vorwort Marketing für Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker? Vielen erscheint der Gedanke ungewohnt, ihre therapeutische Arbeit zu „vermarkten“. Aber es geht beim Marketing nicht darum, sich plump anzubiedern oder zu verkaufen. Sondern darum, die eigene Persönlichkeit, das vorhandene Fachwissen und die eigenen nützlichen Angebote bekannt zu machen. Denn als selbständige Heilpraktikerin sind Sie immer auch Unternehmerin, und zum unternehmerischen Denken und Handeln gehört nun mal auch das Thema Marketing. Unabdingbare Voraussetzung für Ihren Geschäftserfolg ist selbstverständlich die hochwertige Qualität Ihrer Arbeit, und die beste und preiswerteste Form der Werbung ist immer noch die Weiterempfehlung durch Ihre Patientinnen an andere Personen. Doch allein „Empfehlungsmarketing“ reicht für den Erfolg einer Praxis, besonders bei einem so großen Konkurrenzangebot wie in Berlin, oft nicht aus. Durch moderne Marketingmaßnahmen und informative Werbung machen Sie als Fachfrau Ihre gute Arbeit und Ihre Praxis bekannter und erreichen so mehr Patientinnen und mehr Umsatz. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und zu werben, einige werden in diesem Text dargestellt. Ich hoffe, dass Sie dadurch neue Ideen bekommen und Spaß am Thema Praxis-Marketing entwickeln. Die Werbemöglichkeiten von Heilpraktikerinnen werden jedoch durch verschiedene Gesetze und Vorschriften eingeschränkt. Auf diese Einschränkungen wird in dieser Broschüre ausführlich eingegangen. Das entsprechende Kapitel ist etwas trocken zu lesen, aber die gesetzlichen Regelungen sollten unbedingt beachtet werden, daher ist ihre Kenntnis unabdingbar. So erhalten Sie in dieser Broschüre nicht nur einen Überblick über sinnvolle Marketingmaßnahmen und Werbemöglichkeiten, sondern auch darüber, welche Werbung erlaubt ist und welche nicht.



Anmerkung: Es ist der Lesefreundlichkeit eines Textes nicht zuträglich, wenn – was politisch korrekt wäre - immer die weibliche und die männliche Form genannt wird, also „Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker“, „Expertinnen und Experten“, „Patientinnen und Patienten“ usw. Wegen der besseren Lesbarkeit habe ich mich daher für eine Form entschieden. Meine Herren, Sie sind selbstverständlich immer mitgemeint.
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1. Einführung 1.1



Was ist Marketing?



Unter dem Begriff zusammengefasst.



Marketing



werden



verschiedene



unternehmerische



Bereiche



Im Marketing geht es grundsätzlich darum, unternehmerische Entscheidungen markt- und kundinnengerecht zu fällen. Die nachgefragte Leistung soll zur richtigen Zeit am richtigen Ort zum richtigen Preis den richtigen Käuferinnen angeboten werden. Marketing beschäftigt sich damit, sinnvoll aufeinander abgestimmte Maßnahmen zu entwickeln, um wirksame Verkaufsförderung zu betreiben bzw. mehr Kundinnen zu bekommen. Ein wichtiger Teil des Marketings sind die Werbung und die Öffentlichkeitsarbeit. Diese geben der Unternehmerin Instrumente und Maßnahmen an die Hand, mit denen sie ihr Unternehmen und ihre Dienstleistungen bekannt machen kann. Denn nur was die Kundin kennt, das kann sie auch kaufen. Werbung von Heilpraktikerinnen muss sich aufgrund gesetzlicher Bestimmungen in einem engeren Rahmen bewegen als Werbung in der freien Wirtschaft, hierauf wird weiter unten in dieser Broschüre detailliert eingegangen.



1.2



Was sind die Ziele des Marketings?



Die Ziele des Marketings kann man in quantitative und in qualitative Ziele unterteilen. Die quantitativen Ziele sind die Erschließung von (neuen) Zielgruppen und damit die Gewinnung neuer Patientinnen. Dadurch wird der Umsatz gesteigert und der Gewinn erhöht, was ja – unter anderem - der Sinn und Zweck der Unternehmung ist. Die qualitativen Ziele des Marketings bestehen in der Steigerung der Bekanntheit der Heilpraktikerin, ihrer Expertise und ihres Angebotes in der Öffentlichkeit und besonders natürlich bei potenziellen Patientinnen.
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2.



Marktforschung und Marktprognose



2.1



Marktvolumen und Marktbeobachtung



Die alles entscheidende Frage bei der Eröffnung und Führung einer Praxis ist: gibt es einen Markt für Ihre Dienstleistung? Besteht eine Nachfrage nach Ihrem Angebot? Und wenn Sie das bejahen, dann stellen sich weitere wichtige Fragen: wie groß ist der Markt? Wie viele potenzielle Patientinnen gibt es, und wie oft kommen diese Menschen zu Ihnen? Um diese Fragen beantworten zu können, sollten Sie auch analysieren, wie oft und vor allem bei wem diese Patientinnen bisher eine identische oder ähnliche Behandlung in Anspruch genommen haben. Nur wenn Sie diese Fragen realistisch beantworten, können Sie beurteilen, ob Sie mit Ihrem Angebot auf dem Markt eine Chance auf Erfolg haben. 2.2



Konkurrenzanalyse und Konkurrenzbeobachtung



Bei der Konkurrenzanalyse gilt es zuerst einmal Ihre Mitbewerberinnen zu identifizieren. Dabei interessieren natürlich besonders die Heilpraktikerinnen in der näheren Umgebung und die mit einem identischen oder ähnlichen Fachgebiet und Therapieangebot. Haben die anderen Heilpraktikerinnen bereits bestimmte Schwerpunkte gut besetzt und einen Ruf als Spezialistinnen erworben? Welche gleichen oder ähnlichen Behandlungsmethoden und Leistungen wie Sie bieten die Mitbewerberinnen an? Und zu welchem Preis? Gerade bei lokal orientierten Unternehmen wie einer Heilpraxis ist auch der Standort der Mitbewerberinnen sehr wichtig. Wenn Sie Ihre Praxis nur ein paar Häuser neben einer anderen, schon etablierten Heilpraktikerin angesiedelt haben, dann ergeben sich dadurch natürlich Probleme. Diese Probleme lassen sich zwar lösen, indem Sie z. B. ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln, dass Ihr Angebot deutlich von dem der Nachbarin unterscheidet. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass Sie sich dieser Problemlage bewusst sind und entsprechende Strategien entwickeln. Und dann ist zu analysieren, wie Ihre Mitbewerberinnen ihr Marketing und ihre Werbemaßnahmen organisieren. Was sie für eine Marketingstrategie haben, wie und wo sie werben und was sie für die Patientinnenbindung tun. Dass sind alles Punkte, von denen Sie lernen können. Es ist immer lohnenswert zu untersuchen, was die Mitbewerberinnen machen. Und es ist auch völlig legitim, sich von deren Werbemaßnahmen „inspirieren“ zu lassen. 5 © Johanna Madrasch
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2.3



Patientinnen- / Zielgruppenanalyse



Bei der Zielgruppenanalyse kommt es zuerst einmal darauf an genau zu definieren, wer überhaupt Ihre Kundinnen sind. Nur wenn Sie wissen, wer Ihre Patientinnen sind und was für Bedürfnisse sie haben, können Sie sie gezielt ansprechen. Sind Sie auf eine oder mehrere Patienten/innengruppen spezialisiert? Behandeln Sie schwerpunktmäßig Kinder, Frauen, Männer, Seniorinnen, Menschen mit bestimmten organischen oder seelischen Krankheitsbildern? Sprechen Sie eine Fremdsprache und können Patientinnen in deren Muttersprache ansprechen? Stimmen Sie Ihre Werbemaßnahmen genau auf die Menschen Ihrer Zielgruppe ab. Wenn Sie Ihre Zielgruppen gut kennen, vermeiden Sie Marketingmaßnahmen, die von Ihren möglichen Patientinnen gar nicht wahrgenommen werden oder durch die sie sich nicht angesprochen fühlen. So etwas kostet nur unnötig Zeit, Arbeit und Geld. Wenn Sie die Bedürfnisse Ihrer Patientinnen gut kennen und in „ihrer Sprache“ mit ihnen kommunizieren, dann werden Sie als Spezialistin anerkannt. Die Menschen kommen immer wieder gerne zu Ihnen und empfehlen Sie auch weiter. 2.4



Leistungs-/ Angebotsanalyse



Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Leistungs- bzw. Angebotsanalyse. Oft sind Praxisbetreiberinnen von ihrem eigenen Angebot und ihren Therapien so begeistert, dass sie versäumen, genau zu analysieren, ob das Angebot überhaupt für eine ausreichende Anzahl von Menschen in ihrem Umfeld interessant ist und angenommen wird. Es ist wichtig zu klären, was Ihr Angebot hat bzw. kann, was womöglich die Angebote der Mitbewerberinnen nicht haben. Also: wofür sind Sie Spezialistin? Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal, was unterscheidet Ihr Leistungsangebot von den Angeboten der Konkurrenz? Warum sollten die Patientinnen gerade zu Ihnen kommen? Diese Punkte sind in Ihrer Werbung deutlich hervorzuheben. Bieten Sie einen Service an, den andere Heilpraktikerinnen nicht unbedingt haben, wie Hausbesuche, Abendsprechstunden, Wochenendsprechstunden, besondere Sprechstunden für Kinder, Diabetikerinnen, Allergikerinnen usw.? Übrigens ist es Heilpraktikerinnen nach neuerer Rechtsprechung erlaubt, sich auf Werbematerialien als „Spezialistin“ für ein bestimmtes Gebiet zu bezeichnen. Allerdings müssen Sie dann auch wirklich die entsprechenden Qualifikationen (Fortbildungen etc.) vorweisen können. Aber Sie sollten sich auch die Frage stellen: was hat Ihr Angebot NICHT, was eventuell die Mitbewerberinnen haben? In welchen Punkten ist das Konkurrenzangebot Ihrem überlegen? 6 © Johanna Madrasch
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Wenn Sie solche Punkte finden, in denen die Mitbewerberinnen besser sind, dann sollten Sie in Erwägung ziehen, ob Sie Ihr eigenes Leistungsangebot auf diese Punkte ausweiten. Dann sind Sie zwar noch nicht besser als Ihre Mitbewerberin, aber zumindest sind Sie auch nicht mehr schlechter. Die Patientinnen haben also keinen objektiven Grund mehr, zur Konkurrenz zu gehen statt zu Ihnen. 2.5



Standortanalyse



Sollten Sie die Eröffnung oder den Umzug einer Praxis planen, dann gehen Sie unbedingt in der Umgebung des geplanten Mietobjektes erst einmal auf Erkundungstour. Suchen Sie nach Konkurrentinnen, aber sehen Sie sich auch die dort lebenden Menschen an, ob die wirklich Ihrer Zielgruppe entsprechen. Es macht einen großen Unterschied, ob Sie z. B. in Berlin am vornehmen Gendarmenmarkt, im bürgerlichen Frohnau oder am multikulturellen Kottbusser Tor residieren. Mit der Lage der Praxis vermitteln Sie den Patientinnen und Geschäftspartnerinnen eine Botschaft, wo Sie sich und Ihr Unternehmen „ansiedeln“, welche Zielgruppe Sie erreichen wollen, wo Sie „zu Hause“ sind. Achten Sie also darauf, dass der Standort zu Ihrem Angebot, Ihrer Zielgruppe und zu Ihrem Image passt.



3. Rechtliche Einschränkungen 3.1



Berufsordnung für Heilpraktiker



Entgegen der Auffassung vieler Heilpraktikerinnen gibt es keine rechtlich verbindliche Standesordnung, die für alle Heilpraktikerinnen gilt. Es gibt zwar Berufsordnungen, die von den Heilpraktikerverbänden beschlossen wurden, diese sind aber nur für die Mitglieder dieser Verbände wirklich verbindlich. Ein Verstoß gegen diese Berufsordnung kann damit nur im Rahmen der Satzung des Heilpraktikerverbands geahndet werden. Nicht-Mitglieder können hingegen wegen einer Verletzung der Berufsordnung bzw. Satzung nicht sanktioniert werden. Auch geben die Berufsordnungen deutliche Vorgaben in Bezug auf Werbemöglichkeiten, diese sind aber meist auch für Verbandsmitglieder nicht absolut bindend. Die Formulierungen der Regelungen lauten meist „soll“ statt „muss“, es bleibt also ein Spielraum. 7 © Johanna Madrasch
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Außerdem wurden einige Punkte in den Berufsordnungen in den letzten Jahren durch die Rechtsprechung und die großzügige Auslegung der Regeln durch die Berufsverbände abgeschwächt bzw. geändert. In Bezug auf das Thema Werbung werden in den Berufsordnungen folgende Vorgaben gemacht (der besseren Lesbarkeit wegen wurden sie von mir z.T. umformuliert und zusammengefasst): Praxisschilder: 



Der Heilpraktiker hat auf seinem Praxisschild seinen Namen und die Berufsbezeichnung Heilpraktiker anzugeben.



Dies ist verbindlich und entspricht auch den gesetzlichen Regelungen, weil sonst eine Irreführung der Patientin angenommen werden kann (siehe nächstes Kapitel). 



Weitere mögliche Angaben sollen sich beschränken auf: Sprechzeiten, Telefonnummer, Stockwerk, Privatadresse, eine Bezeichnung wie „Naturheilpraxis“ und höchsten drei Verfahren, für die der Heilpraktiker über die besonderen Qualifikationen verfügt.







Die Angaben der Verfahren sollten bei allen Verwendungsmöglichkeiten identisch sein.



Dies sind Soll-Formulierungen, es ist also nicht zwingend nötig sich an diese Vorgaben zu halten, Sie können z.B. mehr Verfahren angeben. Allerdings ist es notwendig, dass Sie tatsächlich nachweisbar über die Qualifikationen verfügen die angegeben Verfahren auch anwenden zu dürfen. 



Das Praxisschild ist in unaufdringlicher Form zu gestalten, die Größe sollte sich den örtlichen Gepflogenheiten (etwa 35 x 50 cm) anpassen. Je nach örtlicher Gegebenheit können zwei Praxisschilder erforderlich werden.



Die Regelungen zu Größe und Gestaltung der Praxisschilder sind in den letzten Jahren durch die Tolerierung von Abweichungen und durch die Rechtsprechung weitgehend außer Kraft gesetzt, besonders in Großstädten müssen Sie nicht mehr unbedingt beachtet werden, da hier Abweichungen eher toleriert werden. 



Beim Wechsel der Praxisstätte ist vorübergehend das Belassen eines Hinweisschildes an der früheren Praxis möglich.



Es ist also durchaus erlaubt, Ihre Patientinnen auf diesem Weg über eine Adressänderung zu informieren.
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Drucksachen und Stempel: 



Die Angaben auf Drucksachen und Stempeln sollen über die möglichen Angaben auf einem Praxisschild nicht hinausgehen.



Auch dies ist eine Soll-Regel, man kann also beispielsweise auch Werbesprüche oder andere Inhalte auf seine Drucksachen wie Briefpapier oder Visitenkarten drucken. Aber natürlich nur wenn sie den gesetzlichen Regeln entsprechen. Eintragung in Verzeichnisse und Sonderverzeichnisse: 



Die Eintragung soll nur im Einzugsbereich des Niederlassungsortes erfolgen. Über den kostenlosen Eintrag hinausgehende Informationen sollen sich auf höchstens auf fünf Zeilen und die bei Praxisschildern erwähnten Angaben beschränken.



Auch diese Regelung wird in der Realität oft nicht eingehalten, besonders bei Einträgen im Internet. Inserate: 



Inserate dienen der Information des Patienten und dürfen keinen darüber hinausgehenden unsachgemäßen, mit den guten Sitten des Heilberufs nicht zu vereinbarenden werbenden Charakter aufweisen.



Diese Vorschrift gilt uneingeschränkt, sie entspricht den gesetzlichen Regelungen (siehe nächstes Kapitel).  Inseraten sollte in der Regel ein besonderer Anlass zugrunde liegen, insbesondere Neuniederlassung, Umzug, längere Abwesenheit oder Änderung der Telefonnummer. 



Die Inserate sollten außer der Nachricht über den Anlass nur die bei Praxisschildern erlaubten Angaben enthalten.







Die Anzeige sollte in Form und Größe dem Informationszweck entsprechen und die Maße einspaltig 60 mm hoch oder zweispaltig 30 mm hoch nicht überschreiten.



Auch diese Regelungen zu Inseraten werden in der Realität nicht unbedingt eingehalten. Besonders der besondere Anlass muss heute bei Anzeigen nicht mehr unbedingt gegeben sein, dies wird auch von den Berufsverbänden weitgehend toleriert. 



Der Heilpraktiker verzichtet auf die Bezeichnung „Spezialist“ sowie auf andere Zusatzbezeichnungen, die ihn gegenüber seinen Standeskollegen hervorheben.



Nach neuerer Rechtsprechung ist es Heilpraktikerinnen erlaubt, sich „Spezialistin“ zu nennen, sofern die entsprechende Qualifikation vorliegt. 9 © Johanna Madrasch
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Dies wird auch meist von den Berufsverbänden toleriert, wenn es auf eine seriöse Art und Weise kommuniziert wird. 



Er darf neben der Berufsbezeichnung „Heilpraktiker“ keine Bezeichnungen wie z.B. „Akupunkteur“, „Chiropraktiker“, „Homöopath“, „Psychotherapeut“ u.a. führen, die durch die Koppelung den Eindruck einer ebenfalls gesetzlich und/oder behördlich genehmigten Berufsausübung bzw. Berufsbezeichnung wie der des Heilpraktikers erwecken.



Das Thema der Berufsbezeichnungen ist immer noch sehr umstritten, oft müssen Streitfälle vor Gericht geklärt werden. Eine Möglichkeit der Vermeidung von Bezeichnungen wie „Chiropraktikerin“ ist, als Qualifikation Chiropraktik zu nennen. Das ist dann wieder zweifelsfrei erlaubt.  



Akademische Grade dürfen nur in Verbindung mit der Fakultätsbezeichnung verwendet werden. Ausländische akademische Grade, Titel und Bezeichnungen wie Professor dürfen nur geführt werden, wenn das zuständige Ministerium eine entsprechende Genehmigung erteilt hat. Sie sind so zu führen, dass ihre ausländische Herkunft erkennbar ist.



Auch diese Regel ist zu beachten, da sie den Regelungen des Heilmittelwerbegesetzes entspricht.



Fazit: Die zwingend zu beachtenden Beschränkungen der Werbemöglichkeiten für Heilpraktiker orientieren sich also meist weniger an der Berufsordnung, sondern an den geltenden Gesetzen. Wenn Sie Mitglied in einem Berufsverband sind, müssen Sie selbst entscheiden, in wieweit Sie sich an dessen Satzung halten oder wo Sie versuchen, die Regelungen großzügig zu interpretieren. Die gesetzlich festgelegten Beschränkungen der Werbefreiheit gelten selbstverständlich zwingend für jede Heilpraktikerin.
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3.2



Gesetzliche Beschränkungen der Werbefreiheit



Weit verbreitet ist die Annahme, dass es für Heilpraktikerinnen ein grundsätzliches Werbeverbot gibt. Dies ist nicht der Fall, denn das würde dem Grundrecht auf freie Berufsausübung widersprechen (Artikel 12 Grundgesetz). Heilpraktikerinnen dürfen werben, es ergeben sich allerdings einige Beschränkungen aus den Regelungen des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) und des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG). Dabei ist immer auch die aktuelle Rechtsprechung zu beachten. Das Heilmittelwerbegesetz ist restriktiv, da es darum geht, die Patientinnen vor vermeintlich unlauterer Werbung für Arzneien und andere Mittel, Verfahren und Behandlungen zu schützen. Allerdings lässt sich auch unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen gute und kreative Werbung machen. Es kommt dabei immer auf die richtigen Werbeaussagen und Formulierungen an. Die wichtigsten Regelungen für die Patientinnenwerbung - also Werbung außerhalb von Fachkreisen - sind hier (wegen der besseren Lesbarkeit von mir z.T. etwas umformuliert) genannt und erläutert. Es geht los: 



Unzulässig ist eine irreführende Werbung. (§3 Satz 1 HWG)



Irreführende Übertreibungen wie „Sie werden staunen, wie es wirkt“ oder „Auch Sie werden begeistert sein“ sind verboten. Auch die (falsche) Behauptung einer Alleinstellung wie „führend“ kann irreführend sein. Das Gleiche gilt für einen unfairen Vergleich mit anderen Heilpraktikerinnen. Ein fairer Vergleich ist dagegen erlaubt (§ 6 UWG), aber wer entscheidet was fair oder unfair ist? Im Zweifelsfall ein Gericht. Ebenfalls als irreführend gilt eine Täuschung über Name, Bedeutung, Art und Größe des Unternehmens bzw. der Praxis. Bezeichnungen wie „Gesundheitszentrum“ oder „Institut für Physiotherapie“ sind nicht zulässig, wenn nicht die entsprechende personelle und technische Ausstattung vorhanden sind, die die Patientin aufgrund des Namens erwartet. 



Keine Werbung, die eine therapeutische Wirkung oder Wirksamkeit der Leistung beilegt, die sie nicht hat. (§3 Satz 2 Ziffer 1 HWG)



Wenn eine therapeutische Wirkung tatsächlich nicht besteht, darf natürlich auch nicht damit geworben werden. 11 © Johanna Madrasch
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Auch wenn die therapeutische Wirkung umstritten oder nicht schulmedizinisch nachgewiesen ist, ist bei der Werbung Vorsicht geboten. Auf jeden Fall sollte zumindest darauf hingewiesen werden, dass die Wirkung umstritten bzw. nicht schulmedizinisch nachgewiesen ist. 



Erfolgsversprechen sind verboten. (§3 Satz 2 Ziffer 2 lit.a HWG)



Niemand kann eine Heilung garantieren! Daher sind Erfolgsversprechen immer unzulässig. Wann ein „Erfolgsversprechen“ vorliegt, muss im Einzelfall geprüft werden. Aber Formulierungen wie „heilt“, „hilft garantiert“, „hilft immer“ gilt es zu vermeiden. Auch implizite Garantieversprechen wie „Garantieren dürfen wir nicht, aber wir wissen, dass es hilft“ oder „Bei Nichterfolg Geld zurück“ sind verboten. 



Es ist verboten fälschlich den Eindruck zu erwecken, dass bei bestimmungsgemäßem oder längerem Gebrauch keine schädlichen Wirkungen eintreten. (§3 Satz 2 Ziffer 2 lit. b HWG)



Niemand kann garantieren, dass keine schädlichen Wirkungen eintreten. 



Eine verbotene Irreführung liegt auch vor, wenn fälschlich der Eindruck erweckt wird, dass die Werbung nicht zu Zwecken des Wettbewerbs veranstaltet wird (§3 Satz 2 Ziffer 2 lit. c HWG)



Hiermit ist z.B. ein als Fachvortrag getarnter Werbevortrag gemeint, oder ein als Fachbeitrag getarnter Werbeartikel in einer Zeitung oder Zeitschrift. Allerdings ist es im Einzelfall schwierig nachzuweisen, ob es sich um echte Information handelt oder um Werbung. Dabei kommt es dann auch auf den Zusammenhang an, in dem der Artikel erscheint. 



Verboten sind unwahre oder zur Täuschung geeignete Angaben über die Zusammensetzung oder Beschaffenheit von Arzneimitteln, Gegenständen oder anderen Mitteln oder über die Art und Weise der Verfahren oder Behandlungen. (§3 Satz 3 lit. a HWG) Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. 



Verboten sind unwahre oder zur Täuschung geeignete Angaben über Personen (z.B. Vorbildung, Befähigung oder Erfolge) oder Leistungen. (§3 Satz 3 lit. b HWG)



Das sollte ebenfalls eine Selbstverständlichkeit sein. Vorsicht ist geboten bei akademischen Titeln. Wenn Sie keine Ärztin sind, aber z.B. einen Doktortitel aus einem anderen Studienfach haben, dann dürfen Sie den Titel zwar angeben, müssen Ihn aber genau benennen, so dass sofort ersichtlich ist, dass Sie keinen Doktortitel in Medizin haben. Im Ausland erworbene Titel dürfen nur mit behördlicher Genehmigung geführt werden, und es muss die ausländische Herkunft angegeben werden. 12 © Johanna Madrasch
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Es ist verboten, kostenlose Zuwendungen oder sonstige Werbeabgaben (Waren oder Leistungen) anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren. (§ 7 HWG)



Kostenlose Angebote wie z.B. kostenlose Beratungsstunden oder Behandlungen dürfen weder durchgeführt noch damit geworben werden. Auch kostenlose Waren wie Bücher, Kosmetika etc. dürfen weder beworben noch abgegeben werden! Ausnahmen hiervon sind nur geringwertige Kleinigkeiten (eine Tasse Tee für die Patientinnen, Bonbons für die Kinder) oder Gegenstände von geringem Wert, die durch deutliche Werbeaufdrucke der Werbenden gekennzeichnet sind (Broschüren, Kugelschreiber mit Aufdruck, Kalender mit Aufdruck, Schlüsselbänder mit Aufdruck etc.) 



Für homöopathische Arzneimittel, die nach dem Arzneimittelgesetz registriert oder von der Registrierung freigestellt sind, darf mit der Angabe von Anwendungsgebieten nicht geworben werden. (§5 HWG)



Also keine Werbung mit homöopathischen Mitteln. 



Keine Werbung für „Fernbehandlung“ von Krankheiten, Leiden oder krankhaften Beschwerden, d.h. eine Behandlung, die nicht auf eigener Wahrnehmung beruht. (§9 HWG)



Damit ist z.B. telefonische Beratung einer Patientin gemeint, die Sie noch nie gesehen und untersucht haben. Diese Regelung gilt übrigens nicht nur für Menschen, sondern auch für die Behandlung von Tieren. 



Keine Werbung mit Gutachten, Zeugnissen oder wissenschaftlichen oder fachlichen Veröffentlichungen. Verboten ist auch hierauf zu Zwecken der Werbung hinzuweisen (§11 Abs. 1 Nr. 1 HWG)



Selbstverständlich sind Gutachten, Zeugnisse und wissenschaftliche Veröffentlichungen an sich nicht verboten, verboten ist nur die Werbung damit. Es ist verboten für eine Heilbehandlung wie folgt zu werben:  mit fachlichen Empfehlungen durch einen Heilbehandler (z.B. „ärztlich empfohlen“, „Expertinnen raten“, Bezugnahme auf berühmte Ärztinnen),  mit erfolgten fachlichen Prüfungen durch einen Heilbehandler (z.B. „ärztlich getestet“, „therapeutische Wirksamkeit nachgewiesen“) oder  mit der Anwendung durch einen Heilbehandler. (§11 Abs. 1 Nr. 2 HWG) Heilbehandlerinnen sind Ärztinnen, Zahnärztinnen, Tierärztinnen, Apothekerinnen, Psychotherapeutinnen etc. 13 © Johanna Madrasch
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Keine Werbung mit der Wiedergabe von Krankengeschichten sowie mit Hinweisen darauf. (§11 Abs. 1 Nr. 3 HWG)



Schutzzweck hier ist die Annahme, dass Werbung mit Krankengeschichten durch ihre wissenschaftlich oder fachliche Sprache das besondere Interesse des Publikums finden. Da das Publikum aber in der Regel nicht sachkundig ist, kann es den Fall auch nicht richtig beurteilen. Die Werbung mit reinen Erfolgsgeschichten, die keinen Krankheitsverlauf schildern, zählen in der Regel nicht hierunter. Diese Geschichten sind aber genau zu prüfen, ob sie nicht gegen andere Regelungen verstoßen wie z.B. §11 Abs.1 Nr. 2 HWG. 



Keine Werbung mit bildlichen Darstellungen von Berufskleidung oder bei der Ausübung der Tätigkeit. (§11 Abs.1 Nr. 4 HWG)



Personen



in



der



Die bildliche Darstellung von Angehörigen der Heilberufe bei „privater“ Tätigkeit (also außerhalb der Berufsausübung und ohne Berufskleidung) ist erlaubt. Sie können also durchaus mit einem Foto von sich selbst oder Ihrem Mitarbeiterinnenteam werben, das in der Praxis aufgenommen wurde. Nur darf es Sie nicht im weißen Kittel, bei der Untersuchung einer Patientin oder in ähnlichen Situationen zeigen. Wenn Sie und Ihr Team fröhlich winkend im Empfangsbereich der Praxis stehend abgebildet werden, dann ist dagegen nichts einzuwenden. Hintergrund dieser Regelung ist die angenommene Beeinflussung der Patientinnen durch die suggestive Kraft des Bildes. Es bestehe damit die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, dass es sich bei der abgebildeten Situation um eine besonders kompetente und erfolgversprechende Maßnahme handele. So lautet die Rechtsprechung des Oberlandesgerichtes Naumburg, andere Gerichte haben in Einzelfällen anders entschieden. Aber zur Vermeidung von Gerichtsverfahren ist von der bildlichen Darstellung in Berufsbekleidung oder bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit dringend abzuraten. Keine Werbung mit:  Bildern von Veränderungen des menschlichen Körpers oder seiner Teile durch Krankheiten, Leiden oder Körperschäden,  Bildern der Wirkung eines Arzneimittels, eines Verfahrens einer Behandlung, eines Gegenstandes oder eines anderen Mittels durch vergleichende Darstellung des Körperzustandes oder des Aussehens vor und nach der Anwendung,  Bildern des Wirkungsvorganges eines Arzneimittels, eines Verfahrens, einer Behandlung, eines Gegenstandes oder eines Mittels am menschlichen Körper oder an seinen Teilen. (§ 11 Abs. 1 Nr. 5 HWG)
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Die beliebten Vorher/Nachher – Bildserien sind in der Heilpraktikerinnen-Werbung also streng verboten. Verstöße gegen dieses Verbot werden von den Gerichten sehr streng geahndet! 



Keine Werbung mit fremd- und fachsprachlichen Bezeichnungen, soweit diese nicht in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind. (§ 11 Abs. 1 Nr. 6 HWG)



Diese gesetzliche Regelung wird von den Gerichten sehr restriktiv ausgelegt. Nur in wenigen Fällen gehen die Gerichte davon aus, dass fremd- und fachsprachliche Bezeichnungen in den „allgemeinen Sprachgebrauch“ eingegangen sind (z.B. Ginseng, Physiotherapie). Voraussetzung dafür ist, dass große Teile der Bevölkerung diese Begriffe verstehen und dass sie im allgemeinen Gedankenaustausch verwendet werden. Unzulässig sind (nach Ansicht der Gerichte) nicht allgemeinverständliche Begriffe wie „NLP“, Qi Gong“ oder „T.C.M.“, solange sie nicht erklärt werden. Bei der Werbung sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie solche Begriffe erläutern, so dass sie für jeden Laien verständlich werden. Beispielsweise können Sie die Erklärung in Klammern hinter den Begriff schreiben. Auf einer Webseite kann dies auch durch eine Verlinkung mit einer Erklärung auf einer anderen Website (z.B. Wikipedia) geschehen. Sie können auf solche Erklärungen verzichten, wenn Sie nur einen beschränkten Adressatinnenkreis erreichen wollen, bei dem Sie von einem Verständnis der Begriffe ausgehen können. Dies gilt z.B. für die Teilnehmerinnen eines zuvor durchgeführten Kurses zum entsprechenden Thema. 



Keine Werbung mit Aussagen, die geeignet sind, Angstgefühle hervorzurufen oder auszunutzen (§ 11 Abs. 1 Nr. 7 HWG)



Es sollte selbstverständlich sein, dass man die Patientinnen nicht ängstigt oder unter Druck setzt. 



Bei (Werbe-) Vorträgen dürfen keine Adressen angeboten und keine Anschriften von den Zuhörern entgegengenommen werden. (§11 Abs. 1 Nr. 8 HWG)



Dies bedeutet beispielsweise, dass Sie keine Adresslisten unter den Zuhörerinnen eines Vortrages herumreichen dürfen. Zulässig ist es aber, die eigenen Kontaktdaten z.B. auf dem verteilten Informationsmaterial zu der Veranstaltung anzugeben. Dann können die Teilnehmerinnen von sich aus aktiv werden und Sie kontaktieren.
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Verboten sind Veröffentlichungen, deren Werbezweck missverständlich und nicht deutlich erkennbar ist. (§ 11 Abs. 1 Nr. 9 HWG)



Hiermit ist „verdeckte Werbung“ oder „Schleichwerbung“ gemeint. Darunter fallen z.B. Berichte über Heilpraktikerinnen im redaktionellen Teil einer Zeitung, wenn es für die Darstellung keinen redaktionellen Anlass gibt und die Leistungen der Heilpraktikerin unangemessen herausgestellt werden. 



Keine Werbung mit Veröffentlichungen, die dazu anleiten, bestimmte Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden beim Menschen selbst zu erkennen und mit in der Werbung bezeichneten Arzneimitteln, Gegenständen, Verfahren, Behandlungen oder anderen Mitteln zu behandeln („Selbstbehandlung“) . (§ 11 Abs. 1 Nr. 10)



Das heißt nicht, dass das Auslegen oder Verteilen einer Broschüre mit Informationen zur Selbstbehandlung verboten ist. Dies darf nur nicht mit einer Werbung für ein darin bezeichnetes Arzneimittel, Verfahren etc. verbunden sein. Und Sie sollten selbst nicht mit diesen Broschüren werben. 



Keine Werbung mit Äußerungen Dritter oder mit Hinweisen auf solche Äußerungen (§ 11 Abs. 1 Nr. 11 HWG)



Verboten ist also z.B. Werbung mit Dank-, Anerkennungs- oder Empfehlungsschreiben.  Keine Werbung, die sich ausschließlich oder überwiegend an Kinder unter 14 Jahren richtet. (§ 11 Abs. 1 Nr. 12 HWG) Aber selbstverständlich kann sich Ihre Werbung an die Eltern der Kinder richten! Dann gibt es noch einige weitere Verbote: 



Keine Werbung mit Preisausschreiben, Verlosungen oder anderen Verfahren, deren Ergebnis vom Zufall abhängt. (§ 11 Abs. 1 Nr. 13 HWG)







Keine Werbung durch die Abgabe von Mustern oder Proben Arzneimitteln oder durch Gutscheine dafür (§ 11 Abs. 1 Nr. 14 HWG)







Keine Werbung durch die nicht verlangte Abgabe von Mustern oder Proben von anderen Mitteln oder Gegenständen oder durch Gutscheine dafür (§ 11 Abs. 1 Nr. 15 HWG)







Außerhalb der Fachkreise darf für Arzneimittel zur Anwendung bei Menschen nicht mit Angaben geworben werden, die nahe legen, dass die Wirkung des Arzneimittels einem andern Arzneimittel entspricht oder überlegen ist. (§ 11 Abs. 2 HWG)



von
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Keine Werbung, die sich auf die Erkennung von:  nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) meldepflichtige, durch Krankheitserreger verursachte Krankheiten,  bösartige Neubildungen  Suchtkrankheiten, ausgenommen Nikotinabhängigkeit  krankhafte Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts bezieht. (§ 12 HWG) Und jetzt noch ein Paragraf aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb: 



Vergleichende Werbung ist grundsätzlich erlaubt, sie muss aber fair sein. (§ 6 UWG)



Das Problem dabei ist nur: wer beurteilt, was fair ist?



3.3



Was passiert bei Missachtung der gesetzlichen Regelungen?



Abmahnung Wenn Sie bei Ihrer Werbung gegen die gesetzlichen Regelungen verstoßen, müssen Sie erst einmal mit einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung rechnen. Abmahnen dürfen Verbände oder auch Mitbewerberinnen nach dem Unterlassungsklagegesetz (UklaG). Und da die Mitbewerberinnen Sie wahrscheinlich genau beobachten werden, ist die Gefahr einer „Entdeckung“ einer nicht rechtmäßigen Werbung recht groß. Mit der Abmahnung soll Ihnen vor Augen geführt werden, dass Sie gesetzliche Regelungen verletzt haben. Und Sie erhalten die Gelegenheit, die Angelegenheit ohne Gerichtsverfahren abzustellen. In der Regel werden Sie eine Unterlassungserklärung abgeben müssen, um eine Wiederholung auszuschließen. Klage und Gerichtsverfahren Wenn Sie sich weigern die Unterlassungserklärung abzugeben und also weiterhin Wiederholungsgefahr besteht, dann kann der/die Anspruchsteller/in (Verband oder Mitbewerberin) auf Unterlassung klagen bzw. eine einstweilige Verfügung beantragen Wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, müssen Sie mit teilweise drastischen Strafen rechnen.
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Wer dem Verbot der irreführenden Werbung (§ 3 HWG) zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (§ 14 HWG)



Der Verstoß gegen den § 3 HWG ist also eine Straftat! Wer allerdings „nur“ fahrlässig gegen den § 3 HWG verstößt, der begeht eine Ordnungswidrigkeit (§ 15 Abs. 2 HWG). Auch der Verstoß (egal ob vorsätzlich oder fahrlässig) gegen andere Regelungen des HWG wird als Ordnungswidrigkeit angesehen. (§15 Abs.1 HWG). Und diese Ordnungswidrigkeiten können mit hohen Geldstrafen geahndet werden: 



Die Ordnungswidrigkeit nach § 15 Abs. 1 HWG kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach § 15 Abs. 2 HWG mit einer Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Euro geahndet werden. (§ 15 Abs. 3 HWG).



Fazit: Halten Sie sich bei Ihren Werbemaßnahmen unbedingt an die gesetzlichen Bestimmungen. Im Zweifelsfall lassen Sie sich beraten und Ihre Werbemittel von einer Rechtsanwältin auf die Rechtmäßigkeit prüfen.



4.



Werbemittel und Werbemaßnahmen



4.1



Ihr Unternehmensauftritt – Corporate Identity und Corporate Design



Die Außendarstellung Ihrer Praxis vermittelt den Patientinnen einen wichtigen ersten Eindruck, das fängt beim Praxisschild und Briefpapier an und geht über den persönlichen Eindruck, den Sie und Ihre Mitarbeiterinnen hinterlassen bis hin zur Praxiseinrichtung. Das Praxisschild, Briefpapier, Visitenkarten, Terminblöcke und Prospekte sollten möglichst professionell gestaltet und hergestellt sein. Auch das Logo und der Schriftzug Ihres Praxisnamens sollten genau überlegt sein. Wollen Sie ein Logo haben? Und wenn ja, wie soll es aussehen? Dabei sollten Sie bedenken: je komplizierter und bunter Ihr Logo ist, umso verwirrender kann es für die Betrachterin sein und umso teurer wird die Herstellung von Briefpapier, Prospekten etc.
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Logo und Schriftzug finden sich dann überall einheitlich wieder, auf dem Praxisschild, Briefpapier etc. So erhöhen Sie den Wiedererkennungswert für Ihre Patientinnen und positionieren sich unverwechselbar auf dem Markt. Auch Ihre Praxisräume sollten ansprechend eingerichtet sein. Welchen Einrichtungsstil Sie wählen ist abhängig von Ihrem eigenen Geschmack und dem Ihrer Zielgruppe. Abgesehen vom Einrichtungsstil macht Ihre Praxis immer einen professionellen Eindruck, wenn sie klar strukturiert und übersichtlich ist. Vielleicht empfangen Sie Ihre Patientinnen in den Praxisräumen mit angenehmen Düften, entspannenden Klängen oder einer Tasse Tee. Denn bei ansonsten ähnlichen Leistungen bedeuten das unverwechselbare Ambiente und der „Wohlfühlfaktor“ den entscheidenden Vorteil gegenüber den Mitbewerberinnen. 4.2



Langfristige und regelmäßige Werbung



Entwickeln Sie eine Werbestrategie, bei der Ihre Werbemittel einheitlich und professionell gestaltet sind und so Kontinuität und einen hohen Wiedererkennungswert vermitteln. Wichtig ist der regelmäßige Kontakt zu Ihren vorhandenen Patientinnen („Patientinnenbindung“), den Sie über Informationsmaterial, Email-Newsletter und Anschreiben aufrechterhalten können. Neue Patientinnen machen Sie über Anzeigen, Ihren Internetauftritt, Ihren Eintrag in Verzeichnisse und Adressbücher auf sich aufmerksam. Bei der Gestaltung dieser Werbemittel ist es sinnvoll, kreativ und „besonders“ zu sein, um sich von der Masse der anderen Anzeigen etc. abzuheben. Es sind auch Maßnahmen des Direktmarketings wie Werbebrief, E-Mail und Telefonwerbung möglich, hier gelten allerdings die gesetzlichen Regelungen, dass dies bei Privatpersonen nur mit vorheriger Zustimmung der Empfängerin („Opt-In“) erlaubt ist. Einzelne Maßnahmen und finden Sie unter Punkt 4.4.



Werbebeispiele
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4.3



Sonderaktionen



Bei der Praxiseröffnung, Praxis-Jubiläen und sonstigen besonderen Anlässen können Sie Sonderveranstaltungen durchführen, die einen hohen Aufmerksamkeitswert haben und Sie und Ihr Angebot bekannter machen. Hierzu gehört auch der „Tag der offenen Tür“, Straßen- und Stadteilfeste. Aber auch eigene Vorträge und Veranstaltungen zu Ihren Spezialthemen etc. können ein Anlass sein, Patientinnen und andere Interessierte einzuladen. Überlegen Sie sich, worauf Ihre Zielpersonen positiv reagieren werden, wie Sie Interesse wecken, womit Sie die potenziellen neuen Patientinnen „anlocken“ können. Das ist natürlich sehr abhängig von Ihrer Zielgruppe.



4.4



Vorschläge zu Werbemaßnahmen



Praxisschild Ihr Praxisschild sollte ansprechend gestaltet sein und alle wichtigen Informationen wie Name, Berufsbezeichnung Heilpraktikerin, Spezialgebiete, Adresse, Telefonnummer, Homepage und ggf. Sprechzeiten aufzeigen. Sie können auch einen QR-Code auf Ihr Schild drucken, so dass Interessierte mit dem Smartphone schnell und unkompliziert auf Ihre Website gelangen. Exkurs: was ist ein QR-Code? QR-Codes sind die schwarz-weißen Quadrate, die man oft auf Plakaten, Verpackungen etc. findet. Dabei handelt es sich um codierte Internetadressen. Sie ermöglichen es Ihnen, mit einem Smartphone oder Tablet unkompliziert auf die entsprechende Website zuzugreifen, einfach indem Sie den Fotoapparat des Handys oder Tablets an den QR-Code halten. Das Gerät ruft dann die Internetseite automatisch auf. Die Regelungen der Berufsordnung der Heilpraktikerverbände zu Praxisschildern werden heute nicht mehr als absolut verbindlich angesehen. Achten Sie darauf, Ihr Schild nicht mit Informationen zu überladen. Das wird dann für die Patientinnen schnell unübersichtlich und vermittelt einen unprofessionellen Eindruck. 20 © Johanna Madrasch
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Bei der Anbringung Ihres Praxisschildes müssen Sie sich mit Ihrer Vermieterin bzw. der Hausbesitzerin abstimmen. Sie können auch Schilder und Wegweiser an anderen Häusern anbringen. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn Ihre Praxis in einer kleinen Seitenstraße liegt und Sie an der Hauptstraße darauf aufmerksam machen möchten. Fragen Sie die Besitzerin des Hauses an der Ecke der beiden Straßen, ob Sie ein Hinweisschild anbringen dürfen. Werbeschilder und Plakate Es gibt immer mehr Möglichkeiten, Schilder und Plakate mit Hinweisen auf Ihre Praxis in Gesundheitszentren, Bürgerzentren etc. anzubringen. In manchen Krankenhäusern stehen Litfaßsäulen, auf denen Sie einen Platz für Ihr Plakat buchen können. Oder mieten Sie eines der Schilder, die an Laternen hängen und der Patientin den Weg in Ihre Praxis weisen. Und das sie übrigens auch jedes Mal, wenn sie daran vorbeigeht, an Sie erinnert. Auch auf Schilder und Plakate können Sie einen QR-Code mit einem schnellen Link auf Ihre Homepage drucken. Visitenkarten Gestalten Sie Ihre Visitenkarten entsprechend Ihrem Corporate Design. Inhaltlich wichtig sind Logo, Name, Berufsbezeichnung Heilpraktikerin, Adresse, Telefonnummer, Homepage und E-Mail-Adresse. Hinzufügen können Sie Ihre Spezialgebiete und die wichtigsten angebotenen Therapien. Viele Menschen reagieren sehr positiv auf ein Foto auf der Visitenkarte. Wenn sie Sie schon kennen, erinnern sie sich bei dem Foto wieder besser an Sie und Ihre Praxis und Behandlung. Und wenn die Empfängerin der Visitenkarten Sie noch nicht kennt, dann kann sie sich schon mal „ein Bild machen“, ob Sie ihr sympathisch sind und einen kompetenten und vertrauenswürdigen Eindruck erwecken. Was oft nicht beachtet wird: Visitenkarten haben eine Vorder- und eine Rückseite. Nutzen Sie beide Seiten, so können Sie auf dem kleinen Kärtchen relativ viel Information unterbringen. Viele Internet-Druckereien bieten Vorlagen für Visitenkarten an, mit Bildern, Schriftzügen etc., in die Sie online nur Ihre persönlichen Daten eintragen müssen. Oder Sie gestalten Ihre Karte einfach selbst. Die Visitenkarten werden dann für von den Internetdruckereien für wenig Geld gedruckt und an Sie geschickt. Oder aber Sie lassen sich von einer Druckerei oder einer Dienstleisterin vor Ort beraten und die Visitenkarten dort gestalten und drucken. 21 © Johanna Madrasch
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Gewöhnen Sie sich an, Ihre Visitenkarten immer bei sich zu haben, um sie jeder Interessierten, die Sie kennenlernen, geben zu können. Vielleicht treffen Sie Ihre zukünftige Patientin im Schwimmbad, im Supermarkt, auf einer Party. Dann bekommt sie mit der Visitenkarte alle Ihre Kontaktdaten. Sie sollten die Visitenkarten auch in Ihrer Praxis auslegen, damit die Menschen sie für sich oder auch zur Weitergabe an Freundinnen und Verwandte mitnehmen können. Oder schicken Sie sie mit Ihren Rechnungen und Ihrem Schriftwechsel mit. Briefpapier Auch Ihr Briefpapier entspricht hoffentlich Ihrem Corporate Design und passt zu den anderen Werbemitteln wie Visitenkarten etc. Es muss alle wichtigen Angaben enthalten wie Name, Berufsbezeichnung Heilpraktikerin, Adresse, Telefonnummer, Homepage und E-Mail-Adresse. Wegen des einheitlichen Praxisauftritts sollte auch Ihr Logo (wenn vorhanden) nicht fehlen. Ob Sie auf dem Brief- und Rechnungsbogen Informationen wie die angebotenen Therapieformen und Ihre Sprechzeiten angeben, ist Geschmackssache. Dies hängt von der Gestaltung des Bogens und auch von Ihrem Praxis-Image an. Die Gestaltung und den Druck des Briefpapiers können Sie, wie bei den Visitenkarten, entweder selbst übernehmen, im Internet bestellen oder eine örtliche Druckerei oder eine Dienstleisterin damit beauftragen. Rezept- und Terminblöcke Für Rezept- und Terminblöcke gilt ebenfalls all das, was bei Visitenkarten und Briefpapier zu enthaltener Information, Corporate Design etc. gesagt wurde. Praxisprospekt, Flyer Der Prospekt und / oder der Flyer ist ein wichtiges Werbemittel für Ihre Praxis. Ein Flyer besteht meist nur aus einem einzelnen (gefalteten) Blatt mit Informationen. Ein Prospekt umfasst mehrere Seiten und kann daher mehr Inhalt vermitteln. In dem Flyer und Prospekt können alle relevanten Informationen zu Ihnen und Ihrer Praxis veröffentlicht werden. Ihre Patientinnen erfahren neben wichtigen Grundinformationen wie Adresse, Telefonnummer und Sprechzeiten auch welche Behandlungen Sie anbieten, welchen besonderen Leistungen Sie erbringen, was das Besondere an Ihnen und Ihrem Angebot ist. Der Prospekt bzw. Flyer liegt im Wartezimmer aus, aber er wird auch an Interessentinnen und Multiplikatorinnen verschickt und verteilt. Durch Einlegeblätter können Sie auf aktuelle Veranstaltungen und besondere Angebote aufmerksam machen.
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Bei der Erstellung des Flyers bzw. Prospektes sind eine professionelle Gestaltung (Layout, Druckqualität) und eine verständliche, auf die Zielgruppe zugeschnittene Formulierung wichtig. Haben Sie dabei immer die (Informations-)Bedürfnisse und möglichen Fragen der Patientinnen im Blick. Und natürlich müssen die gesetzlichen Heilpraktikerinnen beachtet werden.



Einschränkungen



zur



Werbung



für



Firmenwagen Sie können auf Ihren Firmen- bzw. Privatwagen Werbung für Ihre Praxis aufbringen lassen. Hierzu werden entsprechend bedruckte Folien aufgeklebt. Sinnvoll sind hier die Angaben zu Name, Berufsbezeichnung, Adresse und Telefonnummer, ggf. Homepage bzw. QR-Code. Viel mehr Informationen kann die Betrachterin der Werbung im Straßenverkehr meist nicht aufnehmen. Und die Gestaltung der Werbefläche auf dem PKW würde dann auch unübersichtlich. Anzeigen Ein Eintrag mit einer Anzeige in den Gelben Seiten war noch vor einiger Zeit dringend anzuraten, heute ist er durch die verbreitete Nutzung des Internets nicht mehr unbedingt notwendig. Ob solch ein (recht kostenintensiver) Eintrag sinnvoll ist, hängt sehr von Ihrer Zielgruppe bzw. dem Alter Ihrer Patientinnen ab. Viele ältere Patientinnen suchen immer noch in den Gelben Seiten, die Menschen aus den jüngeren Generationen suchen eher über das Internet. Anzeigen in örtlichen Tageszeitungen und anderen Lokalblättern sind besonders in der Phase des Praxisaufbaus und bei besonderen Anlässen sinnvoll, damit die Patientinnen auf Sie und Ihr Angebot aufmerksam werden. Hierbei gelten nicht mehr unbedingt die Vorschriften der Berufsordnungen der Heilpraktikerverbände zur Anzeigenschaltung. Sie brauchen nicht unbedingt einen besonderen Anlass um eine Anzeige zu schalten, und Sie sind auch nicht an die Vorgaben bezüglich Größe und Gestaltung gebunden. Aber natürlich müssen Sie die gesetzlichen Regelungen beachten. Sehr viele Menschen lesen auch die oft kostenlos verteilten Stadtteilzeitungen. Eine Anzeige in solch einer Zeitung kann also einen hohen Aufmerksamkeitswert haben und erreicht genau die Menschen in dem Stadtteil, in dem Ihre Praxis liegt. Auch in Kirchenzeitungen, Vereinszeitungen, Zeitungen für Zielgruppen wie Seniorinnen, Eltern, spirituell Interessierte etc. können Sie inserieren.
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Internetverzeichnisse Es gibt im Internet verschiedene Portale und Verzeichnisse, in die Sie sich und Ihr Angebot eintragen lassen können. Einige davon sind kostenlos, andere kostenpflichtig. Über diese Verzeichnisse im Internet können Sie Patientinnen auf Ihre Homepage und in Ihre Praxis „locken“. Homepage Für manche Heilpraktikerin stellt sich die Frage: ein eigener Internetauftritt für meine Praxis – lohnt sich der Aufwand überhaupt? Die Antwort lautet unbedingt: Ja! Telefonbuch und „Gelbe Seiten“ werden heutzutage immer weniger genutzt, und dann meist von Patientinnen aus der älteren Generation. Wer eine Praxis mit einem speziellen Angebot in seiner Nähe sucht, der tut das heute meistens mit dem Smartphone, dem Tablet oder dem Computer im Internet. Darum sollten Sie im Internet in verschiedenen Verzeichnissen und auch mit einer eigenen Homepage zu finden sein. Ihre Website sollte einen professionellen Eindruck machen, übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet sein. Die Patientin kann sich auf der Website umfassend und überzeugend über alles Wissenswerte zu Ihnen und zu Ihrer Praxis informieren. Eine sympathische und vertrauensbildende Darstellung Ihres Angebotes ist Ihr virtueller Praxisprospekt. Außerdem können Sie auf der Homepage zu Ihren Veranstaltungen einladen und andere aktuelle Termine und Informationen veröffentlichen. Weitere denkbare Serviceangebote sind saisonale Gesundheitstipps, Literaturhinweise, Links zu interessanten Websites, Online-Anmeldung zu Terminen etc. Und Sie können Ihre selbstverfassten Fachartikel, Ihren Praxisflyer und andere Veröffentlichungen zum download als pdf-Dateien auf die Homepage stellen. Aber Achtung: auch bei den Inhalten der Homepage müssen Sie die gesetzlichen Regelungen für Heilpraktikerinnen-Werbung beachten. Damit Ihr Internet-Auftritt auch gefunden wird, kann man ihn mit Mitteln der Suchmaschinen-Optimierung möglichst an oberer Stelle auf den Ergebnislisten der Internetsuche mit verschiedenen Suchmaschinen platzieren. Blog Sie können auch einen eigenen Blog betreiben, in dem Sie Beiträge über Gesundheitsthemen, Buchtipps, Interviews, Veranstaltungsankündigungen etc. veröffentlichen. Dies kann in Form von Artikeln, Videos, Podcasts, Schaubildern etc. geschehen.
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Allerdings ist ein Blog nur sinnvoll, wenn Sie dort auch regelmäßig neue Inhalte einstellen. Regelmäßige Veröffentlichungen in einem Blog haben auch den Vorteil, dass Sie von Suchmaschinen besser gefunden werden.



Internet: Social Media Es ist ratsam, sich auch in den sogenannten Sozialen Medien zu engagieren, also beispielsweise bei Xing, LinkedIn, Google+, auf Twitter oder Facebook. Wenn Sie sich hier an Diskussionen beteiligen oder eigene Beiträge einstellen, ist das eine einfache und kostenlose Möglichkeit, wie Sie bekannt werden und mit Ihrem Fachwissen glänzen können. Aber bedenken Sie: Sie werden wahrscheinlich nicht die Zeit und Energie haben, sich in allen diesen Netzwerken regelmäßig und sinnvoll einzubringen. Suchen Sie sich die Plattform aus, die Ihnen am besten gefällt, und fangen Sie damit erst einmal an. Patientinnenbindung durch das Telefon Ein freundlicher und respektvoller Umgang mit Patientinnen in der Praxis und am Telefon sind für Sie sicherlich selbstverständlich. Aber viel Heilpraktikerinnen nutzen die Möglichkeiten des „Telefonmarketing“ viel zu wenig. Auf Wunsch können Sie z.B. die Patientin telefonisch an ihren nächsten Termin erinnern. Das verbessert Ihren Praxisablauf durch weniger vergessene Termine und die Patientin weiss diesen Service zu schätzen. Vermitteln Sie der Patientin Ihre Wertschätzung, indem Sie ggf. einige Zeit nach der Behandlung anrufen und sich nach ihrem Befinden erkundigen. Oder machen Sie Patientinnen auf eigene Veranstaltungen oder auch die Veranstaltungen anderer Anbieterinnen aufmerksam, von denen Sie wissen, dass die Patientin daran Interesse hat. Zu solchen telefonischen Kontakten benötigen Sie allerdings die ausdrückliche vorherige Zustimmung der Patientin.
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Patientinnenzeitschrift oder Newsletter Verfassen Sie regelmäßige Patientinnen-Informationen, die Sie Ihren Patientinnen und anderen Interessentinnen als kleine Zeitschrift oder / und E-Mail-Newsletter zukommen lassen. Informieren Sie Ihre Patientinnen über die Neuigkeiten aus Ihrer Praxis, zusätzliche Behandlungsangebote, aber auch wichtige und interessante allgemeine Informationen aus dem Gesundheitssektor oder aus Ihrem Stadtteil. Achten Sie darauf, dass diese Veröffentlichungen einen echten Nutzwert für die Leserin haben und interessant und informativ zu lesen sind. Eigenwerbung sollte also keinen zu großen Platz einnehmen. Vorträge, Informationsabende und Seminare Halten Sie Vorträge und veranstalten Sie Informationsabende und Seminare, in Ihrer eigenen Praxis oder bei anderen Gelegenheiten. Gehen Sie dazu auch an Volkshochschulen, in Vereine etc. Sie können solche Veranstaltungen auch zusammen mit anderen Heilpraktikerinnen oder anderen passenden Partnerinnen durchführen. Dadurch wird die Veranstaltung vielseitiger und Sie können alles eine Nummer größer aufziehen. Durch die Durchführung von Veranstaltungen zu Ihren Spezialthemen profilieren Sie sich als Expertin und erhöhen Ihren Bekanntheitsgrad ganz erheblich. Eigene Veröffentlichungen Verfassen Sie eigene Beiträge für Zeitungen, Zeitschriften oder im Internet, diese können sich an Laien oder auch an das Fachpublikum richten. Oder schreiben Sie sogar ein Buch zu Ihrem Lieblingsthema. Diese Beiträge sollten dann allerdings nicht zu offensichtlich Werbung für Ihre Praxis oder Ihr eigenes Angebot enthalten, das wirkt dann schnell unseriös. Außerdem kommen Sie dann schnell in Konflikt mit den gesetzlichen Regelungen (siehe Kapitel 3.2). Durch eigene Veröffentlichungen können Sie sich als Expertin auf Ihrem Gebiet profilieren, die kompetent und interessant über Sach- und Fachthemen berichten kann. So steigern Sie Ihre eigene Bekanntheit und Reputation, was dann wieder einen positiven Effekt auf den Ruf Ihrer Praxis und damit auf den Erfolg hat. Kopien Ihrer Fachartikel können Sie dann auch (zum Mitnehmen und Weitergeben) für Ihre Patientinnen im Wartezimmer auslegen. Die Artikel sollten Sie natürlich auch auf Ihrer Website zum download anbieten. 26 © Johanna Madrasch
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Networking Wichtig für den Erfolg Ihrer Arbeit ist auch das Knüpfen von persönlichen Beziehungen zu möglichen Patientinnen und Multiplikatorinnen, also das „Networking“. In Untersuchungen wurde bewiesen, dass – je nach Branche unterschiedlich stark – ein großer Anteil der Geschäftsbeziehungen aufgrund persönlicher Kontakte entsteht. Gerade für Menschen in Berufen, in denen der Erfolg der Arbeit vom Vertrauen der „Kundinnen“ abhängt, ist dieser Aspekt besonders wichtig. Die Patientin geht lieber zu einer Heilpraktikerin, die sie kennt und einschätzen kann oder von der sie zumindest Positives gehört hat, als zu einer Fremden. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten der aktiven Anbahnung von Kontakten zu potentiellen Patientinnen oder zu Multiplikatorinnen, je nach Patientinnen-Zielgruppe und auch nach Ihrem Geschmack. Gehen Sie in den Golfclub, knüpfen Sie Kontakte zu den Eltern der Freundinnen Ihrer Kinder, suchen Sie sich interessante Hobbies etc. Solche Kontakte sollten jedoch nicht nur reiner Selbstzweck sein (dann fühlen sich die anderen leicht ausgenutzt), sondern auch Ihnen Spaß machen. Kooperationen Es bestehen vielfältige Möglichkeiten von Kooperationen mit Ärztinnen, Krankengymnastinnen, Masseurinnen, Logopädinnen, Apothekerinnen, Bioläden, Reformhäusern usw. Auch mit anderen Heilpraktikerinnen, die aufgrund anderer Therapieschwerpunkte keine direkten Konkurrentinnen sind, können Sie zusammenarbeiten. Sprechen Sie Ihre möglichen Kooperationspartnerinnen einfach einmal persönlich an und stellen Sie sich und Ihr Leistungsangebot vor. Sie können dann Ihre Flyer und Prospekte in der jeweilig anderen Praxis bzw. Geschäft auslegen, gemeinsame Veranstaltungen organisieren etc. Kunstausstellungen Wenn Ihre Praxisräume es zulassen, warum bieten Sie sie nicht Künstlerinnen als Ausstellungsfläche an? Zur Eröffnung der Ausstellung können Sie eine Feier ausrichten (oder von der Künstlerin ausrichten lassen), zu der dann viele Menschen, die Ihre Praxis noch nicht kennen, kommen werden. 27 © Johanna Madrasch
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Und für Sie und die Patientinnen bedeuten solche Ausstellungen eine regelmäßig wechselnde Praxisdekoration, was viel spannender und interessanter ist als die ständig gleichen Bilder an der Wand. Auch so können Sie sich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Ihren Mitbewerberinnen verschaffen.



5.



Öffentlichkeitsarbeit – Public Relations (PR)



Die beste Werbung für Sie und Ihre Praxis ist diejenige, die von „neutraler“ Seite kommt. Diese wirkt auf Patientinnen, Multiplikatorinnen und Kooperationspartnerinnen viel überzeugender als die Werbung, die Sie selbst machen. Daher ist auch ein guter Kontakt zur Presse sehr wertvoll. Wenn in Zeitungen oder Zeitschriften positive Artikel über Sie als kompetente und einfühlsame Fachfrau, über Ihre Praxis und Ihr Therapieangebot erscheinen, dann hat das eine nicht zu unterschätzende Auswirkung auf Ihren Unternehmenserfolg. Das Gleiche gilt für Berichte im Radio oder Fernsehen. Stellen Sie eine Pressemappe zusammen, in der Sie Informationen über Sie selbst und über Ihr Therapieangebot sowie über Ihre Veröffentlichungen etc. professionell aufbereitet präsentieren. Bei einem interessanten Anlass schicken Sie diese Mappe an die zuständigen Redakteurinnen in den Zeitungs-, Radio- und Fernsehredaktionen und laden Sie die Journalistinnen ein. Beispielsweise zu Ihrer Jubiläumsparty oder Ihrem Tag der offenen Tür. Oder auch zu Ihren Vorträgen und Seminaren zu neuen Entwicklungen in der Naturmedizin, neuen Behandlungsmethoden oder anderen Themen, die die Leserinnen der Zeitung interessieren könnten. Mit etwas Glück wird dann über die Veranstaltung berichtet. Beachten Sie: Sie brauchen einen konkreten und interessanten Anlass für einen Bericht, „einfach so“ wird kaum eine Journalistin über Sie schreiben, das interessiert die Leserinnen nicht. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Presse nur positive Dinge zu berichten hat. Veröffentlichungen über Skandale, negative Patientinnenberichte oder schlechte Bewertungen Ihres Angebotes können fatale Folgen für Ihr Unternehmen haben. Auch müssen Sie darauf achten, dass bei den Presseberichten die gesetzlichen Bestimmungen für Heilpraktikerinnen beachtet werden. Auch wenn die Berichte von den Journalistinnen verfasst werden, sollten sie keine verbotene Werbung enthalten, keine verbotenen Bilder von Ihnen bei einer Behandlung etc.
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Die Gerichte haben in der Rechtsprechung festgelegt, dass Sie als Heilpraktikerin in einem gewissen Maß mit dafür verantwortlich sind, was und wie über Sie berichtet wird. Lassen Sie sich die Berichte also vor der Veröffentlichung besser zeigen. Zum Bereich Öffentlichkeitsarbeit zählen selbstverständlich auch eigene Veröffentlichungen, Informationsveranstaltungen etc., die bereits im vorherigen Kapitel näher behandelt wurden.



6.



Marketingkonzept



Erstellen Sie ein Marketingkonzept und halten Sie es schriftlich fest. Es ist nachgewiesen worden, dass Konzepte, die detailliert schriftlich festgehalten werden, sehr viel erfolgreicher umgesetzt werden als Pläne, die man nur im Hinterkopf hat oder die nur mündlich besprochen wurden. Schreiben Sie genau auf, welche Zielgruppen Sie erreichen und welche Werbemaßnahmen Sie hierzu anwenden wollen. Die dazu notwendigen Informationen haben Sie bei Ihrer Marktanalyse und Patientinnenanalyse bereits zusammengetragen. In Ihrer finanziellen Jahresplanung ist immer ein Budget für Marketingmaßnahmen zu berücksichtigen. Wie viel Geld Sie in Marketing und Werbung investieren wollen (und können) hängt von Ihre vorhandenen finanziellen Möglichkeiten ab. Bei einer Praxiseröffnung oder bei einer noch nicht etablierten Praxis ist mehr Aufwand für die Gewinnung zusätzlicher Patientinnen und die Patientinnenbindung notwendig und sinnvoll als bei einer erfolgreichen Praxis, deren Terminkalender bereits voll ist. Machen Sie sich einen Zeitplan, wann und wie lange die einzelnen Werbemaßnahmen vorbereitet und durchgeführt werden sollen. Nur so ist ein gut strukturiertes und darum auch relativ kostengünstiges und erfolgreiches Marketing möglich.



Marketingkonzept Welchen Maßnahmen-Mix setze ich ein? Wie viel Arbeitszeit / Kapazitäten kann ich investieren? Welche Aufgaben kann / muss ich outsourcen? Wie viel Geld plane ich in meinem Budget ein? Wie ist mein Zeitplan? Wie messe ich den Erfolg? 29 © Johanna Madrasch



www.johannamadrasch.com



2016



Vermeiden Sie ungeplante „Schnellschüsse“. Wenn jemand eine Idee hat, was man zu einem bestimmten Anlass noch schnell für Werbemaßnahmen oder Aktionen machen könnte, hat das nur selten Erfolg. Oft scheitert solch eine spontane Aktion an der mangelhaften Vorbereitung, das Ganze ist nicht richtig durchdacht, die Organisation ist aufgrund des Zeitdrucks nicht optimal, die Werbematerialien sind nicht genau auf den Anlass abgestimmt etc. Bei der Erstellung Ihres Marketingkonzeptes sollten Sie sich die Frage stellen, welche Maßnahmen und welchen Umfang Sie vom Arbeitsaufwand her bewältigen können. Bleiben Sie bei der Beantwortung dieser Frage realistisch, unterschätzen Sie den Zeitaufwand nicht. Bedenken Sie also immer auch die Personalkosten, entweder für Ihre Mitarbeiterinnen oder Sie selbst. Machen Sie lieber weniger, aber das dann gut. Auch im Marketing und in der Werbung zählt Qualität vor Quantität. Selbstverständlich können Sie sich bei Ihren Marketingkampagnen auch von externen Anbieterinnen unterstützen lassen. Sie können praktisch jede Arbeit „outsourcen“, von der Erstellung des Marketingkonzepts über die Entwicklung und Produktion der Werbemittel bis hin zur Durchführung von Aktionen. 7.



Controlling



Es ist sinnvoll, in regelmäßigen Abständen den Erfolg Ihrer Marketingmaßnahmen zu untersuchen und schriftlich festzuhalten. Mit Hilfe des Controllings können Sie Probleme im Marketing oder auch in der Praxisorganisation und im Behandlungsablauf feststellen. Sie werden auf Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam, haben aufgrund der Controlling-Ergebnisse eine Erfolgskontrolle und vielleicht kommen Ihnen auch noch ganz neue Ideen, was Sie noch machen könnten. Folgende Frage sollten Sie sich stellen:       



Wie haben neue Patientinnen zu Ihnen gefunden? Wie wirken die Werbemaßnahmen auf die Bekanntheit und das Image der Praxis und des Therapieangebotes? Welche Rückmeldungen haben Sie von den Patientinnen zu Ihren Werbemaßnahmen? Wie sind die Auswirkungen der Werbemaßnahmen auf die Patientinnenzahlen? Kosten-/Nutzen-Rechnung: Gegenüberstellung des Aufwandes für Werbemaßnahmen mit der Steigerung der Patientinnenzahlen und der Bekanntheit Hat das Marketingkonzept gegriffen? Was kann in Zukunft noch verbessert oder hinzugefügt werden? Und ganz wichtig: gibt es Beschwerden? Wenn ja: worüber beschweren sich die Patientinnen, was funktioniert nicht richtig? 30 © Johanna Madrasch
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Mit einem guten Controlling und der Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse können Sie Ihr Marketingkonzept immer mehr optimieren und dadurch Ihren Unternehmenserfolg kontinuierlich steigern.



Nachwort Es würde mich freuen, wenn Sie durch diese Broschüre einige neuen Ideen und Anregungen bekommen haben, wie Sie Ihr Marketing und Ihre Praxis-Werbung noch verbessern können. Und bitte lassen Sie sich durch die zugegebenermaßen sehr ausführlich dargestellten gesetzlichen Einschränkungen für die Werbung für Heilpraktikerinnen nicht abschrecken. Auch bei Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften lassen sich viele interessante, spannende, ungewöhnliche und damit erfolgreiche Marketing- und Werbemaßnahmen durchführen. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu dieser Broschüre haben, dann melden Sie sich einfach bei mir. Ich freue mich über Feedback. Meine Kontaktdaten finden Sie auf der nächsten Seite. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung Ihrer neuen Ideen.
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Die Autorin Mein Name ist Johanna Madrasch. Ich bin Kommunikations-Beraterin, Trainerin und Rednerin in Berlin (und auch anderswo, wenn gewünscht). Meine Kundinnen sind Selbständige, Freiberufler/innen und kleine Unternehmen, die an ihrem Image und an ihrer Selbstpräsentation arbeiten möchten. Diese begleite ich auf ihrem Weg zu einer überzeugenden Darstellung ihrer Persönlichkeit, ihrer Kompetenzen und ihres Leistungsangebotes. Die Unterstützung von Heilpraktikerinnen liegt mir dabei besonders am Herzen, da ich diese Menschen und ihren Beruf sehr bewundere und es schade finde, dass sie oft so große innere Widerstände haben, ihre Potenziale auszunutzen und sich und ihre Fähigkeiten angemessen zu präsentieren. Daher habe ich diese Broschüre verfasst – in der Hoffnung, damit einen kleinen Stups in Richtung professionelles Marketing zu geben. Meine Kontaktdaten:



Johanna Madrasch Kommunikation & Präsenz Pfalzburger Str. 51, 10717 Berlin Tel.: 030 – 86424277 Mobil: 0179 – 2119993 Email: [email protected] Website: www.johannamadrasch.com Blog: www.blog-johannamadrasch.com
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